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8. ermutigt die Mitgliedstaaten, die Anwendung der in
dem Toolkit ausgeführten Grundsätze auf nationaler Ebene
zu erwägen, in dem Bestreben, die Kohärenz der Politiken zu-
gunsten der produktiven Vollbeschäftigung und einer men-
schenwürdigen Arbeit für alle zu fördern;

9. anerkennt die besondere Relevanz, die der Erklä-
rung der Internationalen Arbeitsorganisation über soziale Ge-
rechtigkeit für eine faire Globalisierung in Anbetracht des
Welttags der sozialen Gerechtigkeit zukommt, und ermutigt
zu aktivem Dialog und aktiver Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Fonds, Programmen und Sonderorganisatio-
nen des Systems der Vereinten Nationen wie auch auf natio-
naler Ebene, namentlich auch mit der Zivilgesellschaft und
den nichtstaatlichen Organisationen;

10. ersucht den Generalsekretär, die Erklärung der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation über soziale Gerechtigkeit für
eine faire Globalisierung bei der Behandlung ähnlicher Be-
richte im Wirtschafts- und Sozialbereich gebührend zu be-
rücksichtigen.

RESOLUTION 63/200

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.56 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Australien, Bos-
nien und Herzegowina, Fidschi, Finnland, Frankreich, Guyana, Ir-
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Marshallinseln,
Mikronesien (Föderierte Staaten von), Nauru, Neuseeland, Palau,
Papua-Neuguinea, Philippinen, Portugal, Salomonen, Samoa,
Schweiz, Singapur, Slowenien, Thailand, Tonga, Tschechische
Republik, Türkei, Tuvalu, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Staaten von Amerika.

63/200. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten
Nationen und dem Pazifikinsel-Forum

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 49/1 vom 17. Okto-
ber 1994, 59/20 vom 8. November 2004 und 61/48 vom
4. Dezember 2006,

unter Begrüßung der laufenden Bemühungen um eine en-
gere Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
dem Pazifikinsel-Forum und den mit ihm verbundenen Insti-
tutionen,

eingedenk dessen, dass das Pazifikinsel-Forum 1971 ein-
gerichtet wurde und dass die Führer des Pazifikinsel-Forums
im Jahr 2005 den Pazifik-Plan billigten, dessen Ziel darin be-
steht, das Wirtschaftswachstum, die nachhaltige Entwick-
lung, die gute Regierungsführung und die Sicherheit der Pazi-
fik-Länder durch Regionalismus zu verbessern und zu för-
dern,

in Bekräftigung der Notwendigkeit, die bereits bestehende
Zusammenarbeit zwischen Institutionen des Systems der Ver-
einten Nationen und dem Pazifikinsel-Forum auf dem Gebiet
der nachhaltigen Entwicklung, des Umweltschutzes, der gu-
ten Regierungsführung und des Friedens und der Sicherheit
zu verstärken,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und
den regionalen und sonstigen Organisationen290,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs290, insbesondere von den Ziffern 90 bis 97 über die
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem
Pazifikinsel-Forum, und ermutigt zu weiterer derartiger Zu-
sammenarbeit;

2. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen,
in Absprache mit dem Generalsekretär des Pazifikinsel-Fo-
rums die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zu-
sammenarbeit und Koordinierung zwischen den beiden Se-
kretariaten zu fördern und auszuweiten und so die beiden Or-
ganisationen besser zu befähigen, ihre gemeinsamen Ziele zu
erreichen;

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer fünfundsechzigsten Tagung einen Bericht über
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

4. beschließt, den Unterpunkt „Zusammenarbeit zwi-
schen den Vereinten Nationen und dem Pazifikinsel-Forum“
in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfundsechzigsten Ta-
gung aufzunehmen.

RESOLUTION 63/234

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 22. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.62 und Add.1, eingebracht von: Australien, Belgien, Bosni-
en und Herzegowina, Brasilien, Chile, Deutschland, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien, Fidschi, Finnland, Frankreich,
Guyana, Irland, Israel, Italien, Jamaika, Kanada, Kroatien, Kuba,
Luxemburg, Marokko (im Namen der Mitgliedstaaten der Verein-
ten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten
sind) Nicaragua, Niederlande, Österreich, Portugal, Salomonen,
Slowenien, Thailand, Timor-Leste, Zypern.

63/234. 2001-2010: Dekade zur Zurückdrängung der 
Malaria in den Entwicklungsländern,
insbesondere in Afrika

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass der Zeitraum 2001-2010 von
der Generalversammlung zur Dekade zur Zurückdrängung
der Malaria in den Entwicklungsländern, insbesondere in
Afrika, erklärt wurde291 und dass die Bekämpfung von
HIV/Aids, Malaria, Tuberkulose und anderen Krankheiten in
die international vereinbarten Entwicklungsziele aufgenom-
men wurde, einschließlich der in der Millenniums-Erklärung
der Vereinten Nationen292 enthaltenen Entwicklungsziele,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 62/180 vom
19. Dezember 2007 und alle früheren Resolutionen betref-

290 A/63/228-S/2008/531 und Corr.1.
291 Siehe Resolution 55/284.
292 Siehe Resolution 55/2.
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fend den Kampf gegen die Malaria in den Entwicklungslän-
dern, insbesondere in Afrika,

ferner unter Hinweis auf die von der Weltgesundheitsver-
sammlung am 23. Mai 2007 verabschiedete Resolution
60.18293, in der nachdrücklich ein breites Spektrum nationaler
und internationaler Maßnahmen zur Ausweitung der Pro-
gramme zur Malariabekämpfung gefordert wird,

eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats betreffend den Kampf gegen die Ma-
laria und gegen Durchfallerkrankungen, insbesondere der Re-
solution 1998/36 vom 30. Juli 1998,

Kenntnis nehmend von den von der Organisation der afri-
kanischen Einheit verabschiedeten Erklärungen und Be-
schlüssen über Gesundheitsfragen, insbesondere der Erklä-
rung und dem Aktionsplan über die Initiative zur Zurückdrän-
gung der Malaria, die auf dem am 24. und 25. April 2000 in
Abuja abgehaltenen Außerordentlichen Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani-
schen Einheit verabschiedet wurden294, sowie von dem die
Umsetzung dieser Erklärung und dieses Aktionsplans betref-
fenden Beschluss AHG/Dec.155 (XXXVI), der von der Ver-
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation
der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 10. bis 12. Juli 2000
in Lomé abgehaltenen sechsunddreißigsten ordentlichen Ta-
gung verabschiedet wurde295,

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Maputo
über Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose und andere damit zu-
sammenhängende Infektionskrankheiten, die von der Ver-
sammlung der Afrikanischen Union auf ihrer vom 10. bis
12. Juli 2003 in Maputo abgehaltenen zweiten ordentlichen
Tagung verabschiedet wurde296, und von der Forderung von
Abuja nach einer Beschleunigung der Maßnahmen zur Her-
beiführung des allgemeinen Zugangs zu HIV- und Aids-, Tu-
berkulose- und Malariaversorgung in Afrika, die von den
Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union auf
dem vom 2. bis 4. Mai 2006 in Abuja abgehaltenen Sonder-
gipfel der Afrikanischen Union über HIV und Aids, Tuberku-
lose und Malaria erhoben wurde,

in Anerkennung dessen, dass es notwendig und wichtig
ist, dass die Anstrengungen zur Erreichung der auf dem Gip-
feltreffen von Abuja im Jahr 2000 festgelegten Zielvorgaben
ineinandergreifen, damit das Ziel der Zurückdrängung der
Malaria und die Zielvorgaben der Millenniums-Erklärung bis
zum Jahr 2010 beziehungsweise 2015 erreicht werden, und in
diesem Zusammenhang begrüßend, dass sich Mitgliedstaaten
dazu verpflichtet haben, auf die besonderen Bedürfnisse Afri-
kas einzugehen,

sowie in Anerkennung dessen, dass ein Großteil der durch
Malaria verursachten Erkrankungen und Todesfälle auf der
ganzen Welt mit politischen Handlungsverpflichtungen und
angemessenen Ressourcen wesentlich verringert werden
kann, wenn die Öffentlichkeit über Malaria aufgeklärt und für
dieses Problem sensibilisiert wird und wenn entsprechende
Gesundheitsdienste bereitgestellt werden, vor allem in den
Ländern, in denen die Krankheit endemisch ist,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, dass die der
Malaria zugeschriebene Morbidität, Sterblichkeit und Debili-
tät anhält, und daran erinnernd, dass mehr getan werden muss,
wenn die die Malaria betreffenden Zielvorgaben für 2010 und
die die Malaria und die Millenniums-Entwicklungsziele be-
treffenden Zielvorgaben für 2015 rechtzeitig erreicht werden
sollen,

in Würdigung der über die Jahre hinweg von der Weltge-
sundheitsorganisation, dem Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen, der Partnerschaft zur Zurückdrängung der Malaria,
dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose
und Malaria, der Weltbank und anderen Partnern unternom-
menen Anstrengungen zur Bekämpfung der Malaria,

Kenntnis nehmend von dem Globalen Strategieplan zur
Zurückdrängung der Malaria 2005-2015 und von dem Globa-
len Malaria-Aktionsplan, die von der Partnerschaft zur Zu-
rückdrängung der Malaria erarbeitet wurden,

1. begrüßt den von der Weltgesundheitsorganisation
erstellten Bericht297 und fordert zur Unterstützung der darin
enthaltenen Empfehlungen auf;

2. begrüßt außerdem den Globalen Malaria-Aktions-
plan, mit dem erstmals ein umfassender Plan für die kurz-,
mittel- und langfristige Bekämpfung der Malaria bereitge-
stellt wird, so auch mittels weiterer Impulse für die internatio-
nal vereinbarten Zielvorgaben, die darin bestehen, bis 2010
allen gefährdeten Bevölkerungsgruppen Zugang zu Malaria-
Interventionsmaßnahmen zu verschaffen, die großflächige
Ausweitung der Malariabekämpfung fortzusetzen, um die
Zahl der vermeidbaren Todesfälle aufgrund von Malaria bis
2015 auf nahezu Null zu senken, die Krankheit zu beseitigen
und mit Hilfe zusätzlicher Forschung und Entwicklung letzt-
lich auszurotten;

3. begrüßt ferner das für den ersten Welt-Malaria-Tag
gewählte Motto „Malaria – eine Krankheit ohne Grenzen“
und die von Mitgliedstaaten, den zuständigen Organisationen
des Systems der Vereinten Nationen, internationalen Institu-
tionen, nichtstaatlichen Organisationen, dem Privatsektor und
der Zivilgesellschaft in Würdigung dieses Tages durchge-
führten Aktivitäten und ermutigt sie, den Welt-Malaria-Tag
auch weiterhin zu begehen und bei der Begehung der letzten
zwei Jahre der Dekade zur Zurückdrängung der Malaria in
den Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, zusam-
menzuarbeiten, um die Öffentlichkeit stärker für die Verhü-
tung, Bekämpfung und Behandlung von Malaria sowie die
Wichtigkeit der Erreichung der Millenniums-Entwicklungs-

293 Siehe World Health Organization, Sixtieth World Health Assembly,
Geneva, 14–23 May 2007, Resolutions and Decisions, Annex
(WHA60/2007/REC/1).
294 Siehe A/55/240/Add.1.
295 Siehe A/55/286, Anlage II.
296 A/58/626, Anlage I, Assembly/AU/Decl.6 (II). 297 Siehe A/63/219.
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ziele zu sensibilisieren und ihre diesbezüglichen Kenntnisse
zu erweitern;

4. begrüßt es, dass der Generalsekretär einen Sonder-
gesandten für Malaria benannt hat, der die Frage in Zusam-
menarbeit mit den anderen Organisationen der Vereinten Na-
tionen, die sich bereits mit diesen auf der internationalen Po-
litik- und Entwicklungsagenda stehenden Fragen befassen,
angehen und gemeinsam mit nationalen und globalen Führern
zur Sicherung des politischen Willens, der Partnerschaften
und der Mittel beitragen soll, deren Ziel darin besteht, die
Zahl der Todesfälle aufgrund von Malaria durch die Auswei-
tung des Zugangs zum Schutz und zur Behandlung, insbeson-
dere in Afrika, bis 2010 drastisch zu senken;

5. begrüßt es außerdem, dass die einundsechzigste
Weltgesundheitsversammlung die Resolution 61.21 vom
24. Mai 2008 verabschiedete298, in der sie die globale Strate-
gie und die vereinbarten Teile des Aktionsplans zu öffentli-
cher Gesundheit, Innovation und geistigem Eigentum an-
nahm;

6. begrüßt es ferner, dass die internationale Gemein-
schaft mehr Mittel für Interventionsmaßnahmen gegen die
Malaria und für Forschung und Entwicklung im Bereich der
Malariaprävention und -bekämpfung bereitstellt, sowohl
durch eine Finanzierung aus multilateralen und bilateralen
Quellen und seitens des Privatsektors als auch durch eine be-
rechenbare Finanzierung auf der Grundlage geeigneter und
wirksamer Hilfemodalitäten und landesinterner Mechanis-
men der Gesundheitsfinanzierung, die an den nationalen Prio-
ritäten ausgerichtet sind und eine Schlüsselrolle bei der Stär-
kung der Gesundheitssysteme und der Förderung des allge-
meinen und gerechten Zugangs zu einer hochwertigen Ver-
sorgung im Bereich der Malariaprävention und -behandlung
spielen;

7. begrüßt die jüngsten Zusagen und Initiativen zur
Förderung der allgemeinen Prävention, Bekämpfung und Be-
handlung von Malaria, einschließlich derjenigen, die auf dem
Treffen auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwick-
lungsziele am 25. September 2008 in New York angekündigt
wurden;

8. begrüßt außerdem die Resolution 61.18 der Weltge-
sundheitsversammlung vom 24. Mai 2008298, in der die Ver-
sammlung eine jährliche Überwachung der Erreichung der
gesundheitsbezogenen Millenniums-Entwicklungsziele ein-
leitete;

9. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, Programme und Aktivitäten auf Landesebene durch-
zuführen, um die international vereinbarten Zielvorgaben im
Kampf gegen Malaria zu erreichen;

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, das Se-
kretariat der Partnerschaft zur Zurückdrängung der Malaria
und die Partnerorganisationen, namentlich die Weltgesund-

heitsorganisation, die Weltbank und das Kinderhilfswerk der
Vereinten Nationen, als wichtige ergänzende Quellen der Un-
terstützung der Länder, in denen die Malaria endemisch ist,
bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung dieser Krankheit
auch weiterhin zu unterstützen;

11. appelliert an die internationale Gemeinschaft, sich
im Geiste der Zusammenarbeit darum zu bemühen, wirksa-
me, verstärkte, aufeinander abgestimmte und langfristige bi-
laterale und multilaterale Hilfe zur Bekämpfung der Malaria,
einschließlich der Unterstützung für den Globalen Fonds zur
Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria, zu gewäh-
ren, um den Staaten, insbesondere den Ländern, in denen die
Malaria endemisch ist, bei der nachhaltigen und ausgewoge-
nen Umsetzung fundierter nationaler Pläne behilflich zu sein,
insbesondere im Gesundheitswesen und bei der sanitären
Grundversorgung, darunter Malariabekämpfungsstrategien
und ein integriertes Management von Kinderkrankheiten, und
so unter anderem zum Aufbau des Gesundheitssystems beizu-
tragen;

12. appelliert an die Partner im Kampf gegen Malaria,
alle auftretenden Engpässe bei der Finanzierung und Liefe-
rung zu beseitigen, die für die Erschöpfung der Lagerbestän-
de an langlebigen imprägnierten Moskitonetzen, Kombina-
tionstherapien auf Artemisininbasis und diagnostischen
Schnelltests auf nationaler Ebene verantwortlich sind, indem
sie unter anderem das Malaria-Programmmanagement auf
Landesebene stärken;

13. begrüßt den Beitrag, den Gruppen von Mitgliedstaa-
ten durch freiwillige innovative Finanzierungsinitiativen zur
Mobilisierung zusätzlicher und berechenbarer Ressourcen für
die Entwicklung geleistet haben, und nimmt in diesem Zu-
sammenhang Kenntnis von der Internationalen Fazilität zum
Kauf von Medikamenten (UNITAID), der Internationalen Fi-
nanzfazilität für Immunisierungen, der Fazilität für er-
schwingliche Malariamedikamente, der Globalen Allianz für
Impfstoffe und Immunisierung sowie von den Initiativen für
verbindliche Abnahmezusagen;

14. fordert die Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, nachdrücklich auf, sich um finanzielle Tragfähigkeit zu
bemühen, für die Malariabekämpfung nach Möglichkeit mehr
inländische Ressourcen zu veranschlagen und günstige Be-
dingungen für die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor zu
schaffen, um den Zugang zu hochwertiger Malariaversorgung
zu verbessern;

15. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, den
Bedarf an integrierten Humanressourcen auf allen Ebenen des
Gesundheitssystems zu bewerten und ihm zu entsprechen, um
die Ziele der Erklärung von Abuja zur Zurückdrängung der
Malaria in Afrika299 und die international vereinbarten Ent-
wicklungsziele der Millenniums-Erklärung der Vereinten
Nationen292 erreichen zu können, gegebenenfalls Maßnahmen
zur wirksamen Regelung der Neueinstellung, Ausbildung und
Weiterbeschäftigung qualifizierter Gesundheitsfachkräfte zu

298 Siehe World Health Organization, Sixty-first World Health Assembly,
Geneva, 19–24 May 2008, Resolutions and Decisions, Annexes
(WHA61/2008/REC/1). 299 A/55/240/Add.1, Anlage.
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ergreifen und sich vor allem auf die Verfügbarkeit von quali-
fiziertem Personal auf allen Ebenen zu konzentrieren, damit
der technische und operative Bedarf gedeckt werden kann,
wenn mehr Mittel für Malariabekämpfungsprogramme be-
reitgestellt werden;

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, unter
anderem durch die Unterstützung bei der Deckung des Fi-
nanzbedarfs des Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids,
Tuberkulose und Malaria und im Wege von Initiativen, die
mit ausreichender internationaler Unterstützung von den Län-
dern selbst getragen werden, den Zugang zu erschwinglichen,
sicheren und wirksamen Kombinationstherapien gegen Mala-
ria, intermittierender Prophylaxe für Schwangere, langlebi-
gen imprägnierten Moskitonetzen, gegebenenfalls einschließ-
lich der kostenlosen Verteilung solcher Netze, sowie gegebe-
nenfalls zu sprühfähigen, für den Innenbereich bestimmten
Antimalaria-Insektiziden mit Langzeitwirkung zu verbessern
und dabei die einschlägigen internationalen Regeln, ein-
schließlich der Normen und Leitlinien des Stockholmer Über-
einkommens über persistente organische Schadstoffe300, zu
berücksichtigen;

17. ersucht die zuständigen internationalen Organisatio-
nen, insbesondere die Weltgesundheitsorganisation und das
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die nationalen Re-
gierungen bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, gefähr-
deten Kleinkindern und Schwangeren in den Ländern, in de-
nen die Malaria endemisch ist, insbesondere in Afrika,
schnellstmöglich universellen Zugang zu Interventionsmaß-
nahmen zur Malariabekämpfung zu verschaffen und dabei in
gebührendem Maße für den sachgerechten Einsatz dieser In-
terventionsmaßnahmen, einschließlich langlebiger imprä-
gnierter Moskitonetze, und für Nachhaltigkeit durch die un-
eingeschränkte Mitwirkung der Gemeinwesen und die Durch-
führung über das Gesundheitssystem zu sorgen;

18. fordert die Mitgliedstaaten, insbesondere die Län-
der, in denen die Malaria endemisch ist, auf, entsprechend
den technischen Empfehlungen der Weltgesundheitsorgani-
sation nationale Politiken und operative Pläne aufzustellen
beziehungsweise auszubauen, um sicherzustellen, dass die
Zielvorgaben für 2010 und 2015 erreicht werden, und so die
Erreichung der in dem Globalen Malaria-Aktionsplan enthal-
tenen Zielvorgaben zu gewährleisten und die Ereichung der
malariabezogenen Millenniums-Entwicklungsziele zu för-
dern;

19. ermutigt alle afrikanischen Länder, sofern sie es
noch nicht getan haben, die Empfehlungen des Gipfeltreffens
von Abuja im Jahr 2000294 betreffend die Senkung oder Auf-
hebung von Steuern und Zöllen auf Moskitonetze und andere
zur Malariabekämpfung erforderliche Produkte umzusetzen,
um sowohl die Verbraucherpreise für die Produkte zu senken
als auch den freien Handel mit ihnen zu fördern;

20. bittet alle Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, ihre Anstrengungen zur Erreichung der international ver-
einbarten Zielvorgaben im Kampf gegen Malaria für 2010
und 2015 mit Unterstützung der internationalen Gemein-
schaft erheblich zu verstärken;

21. fordert die Organisationen der Vereinten Nationen
und ihre Partner auf, den Mitgliedstaaten auch weiterhin die
erforderliche technische Unterstützung für den Auf- und Aus-
bau ihrer Planungs- und Durchführungskapazitäten zur Errei-
chung der international vereinbarten Ziele zu gewähren;

22. bekundet ihre Besorgnis über die Zunahme resisten-
ter Malariastämme in mehreren Regionen der Welt, fordert
die Mitgliedstaaten auf, mit Unterstützung der Weltgesund-
heitsorganisation und anderer Partner die Systeme zur Über-
wachung der Resistenzen gegen Medikamente und Insektizi-
de zu stärken, und fordert die Weltgesundheitsorganisation
auf, ein globales Netz für die Überwachung der Resistenzen
gegen Medikamente und Insektizide zu koordinieren und si-
cherzustellen, dass die Erprobung von Medikamenten und In-
sektiziden voll funktionsfähig ist, um den Einsatz moderner
Insektizide und Kombinationstherapien auf Artemisininbasis
zu verstärken;

23. fordert alle Mitgliedstaaten, in denen Resistenzen
gegen herkömmliche Monotherapien auftreten, nachdrück-
lich auf, diese durch Kombinationstherapien zu ersetzen, wie
von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, und die er-
forderlichen Finanz-, Gesetzgebungs- und Regulierungsme-
chanismen zu schaffen, um rechtzeitig Artemisinin-Kombi-
nationstherapien zu erschwinglichen Preisen einzuführen und
die Vermarktung oraler Artemisinin-Monotherapien zu ver-
bieten;

24. erkennt an, wie wichtig die Entwicklung sicherer
und kostenwirksamer Impfstoffe und neuer Medikamente zur
Malariaprävention und -behandlung ist und dass die For-
schungsarbeiten, namentlich in Bezug auf sichere und wirksa-
me traditionelle Therapien von hoher Qualität, unter Einhal-
tung strenger Normen weitergeführt und beschleunigt werden
müssen, unter anderem durch die Unterstützung des Sonder-
programms für Forschung und Ausbildung in Tropenkrank-
heiten301 und durch wirksame globale Partnerschaften, wie et-
wa die verschiedenen Initiativen zur Entwicklung von Mala-
riaimpfstoffen und die Partnerschaft „Medikamente gegen
Malaria“, erforderlichenfalls mit Hilfe neuer Anreize, um ihre
Entwicklung sicherzustellen, und durch wirksame und recht-
zeitige Unterstützung für die Präqualifikation neuer Antima-
laria-Medikamente und ihrer Kombinationen;

25. fordert die internationale Gemeinschaft auf, auch
über bereits bestehende Partnerschaften die Investitionen und
die Anstrengungen zu erhöhen, die auf die Erforschung und
Entwicklung neuer, sicherer und erschwinglicher malariabe-
zogener Medikamente, Produkte und Technologien wie etwa

300 United Nations, Treaty Series, Vol. 2256, Nr. 40214. Amtliche
deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2002 II S. 803; LGBl. 2005
Nr. 50; öBGBl. III Nr. 158/2004; AS 2004 2795.

301 Ein gemeinsames Programm des Kinderhilfswerks der Vereinten Na-
tionen, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, der Welt-
bank und der Weltgesundheitsorganisation.
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Impfstoffe, diagnostische Schnelltests, Insektizide und An-
wendungsarten gerichtet sind, mit dem Ziel der Malariaprä-
vention und -behandlung, insbesondere für gefährdete Kinder
und Schwangere, um so die Wirksamkeit zu steigern und das
Auftreten von Resistenzen zu verzögern;

26. fordert die Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, auf, günstige Bedingungen für Forschungseinrichtungen
zu gewährleisten, namentlich durch die Zuweisung ausrei-
chender Mittel und gegebenenfalls die Ausarbeitung nationa-
ler Politiken und eines rechtlichen Rahmens, damit sie unter
anderem zur Politikformulierung und zu strategischen Mala-
ria-Interventionsmaßnahmen beitragen können;

27. bekräftigt das Recht auf die umfassende Nutzung
der Bestimmungen in dem Übereinkommen der Welthandels-
organisation über handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen)302, der Erklä-
rung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen und die öf-
fentliche Gesundheit303, des Beschlusses des Allgemeinen Ra-
tes der Welthandelsorganisation vom 30. August 2003304 und
der Änderungen des Artikels 31 des Übereinkommens305, die
Flexibilitäten für den Schutz der öffentlichen Gesundheit vor-
sehen, insbesondere für die Förderung des Zugangs zu Medi-
kamenten für alle, namentlich auch die unter Zwangslizenzie-
rung erfolgende Herstellung von Generika für die Malariaprä-
vention und -behandlung, und trifft den Beschluss, den Ent-
wicklungsländern in dieser Hinsicht behilflich zu sein;

28. fordert die internationale Gemeinschaft auf, Mittel
und Wege zu unterstützen, um den durch resistente Stämme
der Falciparum-Malaria gefährdeten Bevölkerungsgruppen in
Ländern, in denen die Malaria endemisch ist, insbesondere in
Afrika, besseren und erschwinglicheren Zugang zu Schlüssel-
produkten zu eröffnen, wie etwa Maßnahmen zur Vektorbe-
kämpfung, einschließlich der Besprühung der Innenwände
von Häusern mit langzeitwirksamen Insektiziden, langlebiger
imprägnierter Moskitonetze und Kombinationstherapien auf
Artemisininbasis, namentlich durch zusätzliche Geldmittel
und innovative Mechanismen, unter anderem für die Finan-
zierung und großflächige Ausweitung der Artemisininpro-
duktion beziehungsweise der Artemisininbeschaffung, um
den gestiegenen Bedarf zu decken;

29. begrüßt die gestiegene Anzahl öffentlich-privater
Partnerschaften zur Malariabekämpfung und -prävention, na-
mentlich die Geld- und Sachbeiträge von Partnern aus dem

Privatsektor und von in Afrika tätigen Unternehmen, sowie
das höhere Engagement nichtstaatlicher Dienstleister;

30. ermutigt die Hersteller langlebiger imprägnierter
Moskitonetze, den Technologietransfer in die Entwicklungs-
länder zu beschleunigen, und ermutigt die Weltbank und die
regionalen Entwicklungsfonds, zu erwägen, Länder, in denen
die Malaria endemisch ist, bei der Einrichtung von Fabriken
zur großflächigen Ausweitung der Produktion langlebiger im-
prägnierter Moskitonetze zu unterstützen;

31. fordert die internationale Gemeinschaft und die Län-
der, in denen die Malaria endemisch ist, auf, im Einklang mit
den bestehenden Leitlinien und Empfehlungen der Weltge-
sundheitsorganisation und den Anforderungen des Stockhol-
mer Übereinkommens die Kapazitäten zur sicheren, wirksa-
men und gezielten Anwendung der langzeitwirksamen Be-
sprühung von Innenwänden und anderer Formen der Vektor-
bekämpfung zu erhöhen;

32. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, sich umfassend über die technischen Maßnahmen
und Strategien der Weltgesundheitsorganisation und die den
Einsatz von DDT betreffenden Bestimmungen des Stockhol-
mer Übereinkommens zu informieren, namentlich in Bezug
auf die langzeitwirksame Besprühung von Innenwänden,
langlebige imprägnierte Moskitonetze, Fallmanagement, in-
termittierende Prophylaxe für Schwangere und Überwachung
von In-vivo-Studien über die Resistenz gegen Kombinations-
therapien auf Artemisininbasis, sodass die einzelnen Projekte
diese Maßnahmen, Strategien und Bestimmungen unterstüt-
zen;

33. ersucht die Weltgesundheitsorganisation, das Kin-
derhilfswerk der Vereinten Nationen und die Geberorganisa-
tionen, diejenigen Länder zu unterstützen, die sich für den
Einsatz von DDT zur langzeitwirksamen Besprühung von In-
nenwänden entscheiden, um sicherzustellen, dass dies im
Einklang mit den internationalen Regeln, Normen und Leitli-
nien erfolgt, und den Ländern, in denen die Malaria ende-
misch ist, jede nur mögliche Unterstützung zu gewähren, da-
mit die Interventionsmaßnahmen wirksam gehandhabt und
die Kontaminierung insbesondere landwirtschaftlicher Pro-
dukte durch DDT und andere zur Besprühung von Innenwän-
den eingesetzte Insektizide vermieden wird;

34. ermutigt die Weltgesundheitsorganisation und ihre
Mitgliedstaaten, mit Unterstützung der Vertragsparteien des
Stockholmer Übereinkommens auch weiterhin mögliche Al-
ternativen zu DDT als Mittel der Vektorbekämpfung zu er-
kunden;

35. fordert die Länder, in denen die Malaria endemisch
ist, auf, regionale und sektorübergreifende öffentliche und
private Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern, insbe-
sondere auf den Gebieten Bildung, Gesundheit, Landwirt-
schaft, wirtschaftliche Entwicklung und Umwelt, um die Er-
reichung der Ziele der Malariabekämpfung voranzubringen;

36. fordert die internationale Gemeinschaft auf, entspre-
chend dem Globalen Malaria-Aktionsplan und den Empfeh-
lungen der Weltgesundheitsorganisation und der Partner-

302 Siehe Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on
15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994–7).
Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1730; LGBl.
1997 Nr. 108; öBGBl. Nr. 1/1995; AS 1995 2117.
303 World Trade Organization, Dokument WT/MIN(01)/DEC/2. Verfüg-
bar unter http://docsonline.wto.org.
304 Siehe World Trade Organization, Dokument WT/L/540 und Corr.1.
Verfügbar unter http://docsonline.wto.org
305 Siehe World Trade Organization, Dokument WT/L/641. Verfügbar
unter http://docsonline.wto.org. Amtliche deutschsprachige Fassung:
ABl. EU 2007 Nr. L 311 S. 37.
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schaft zur Zurückdrängung der Malaria eine größere Anzahl
an Interventionsmaßnahmen zu unterstützen, um deren
schnelle, effiziente und wirksame Durchführung zu gewähr-
leisten, die Gesundheitssysteme und nationalen Arzneimittel-
politiken auszubauen, den Handel mit gefälschten Antimala-
ria-Medikamenten zu überwachen und zu bekämpfen und ih-
re Verteilung und Anwendung zu verhindern sowie koordi-
nierte Bemühungen unter anderem durch die Gewährung von
technischer Hilfe zur Verbesserung der Überwachungs-, Be-
obachtungs- und Evaluierungssysteme und deren Anpassung
an nationale Pläne und Systeme zu unterstützen, damit Um-
fangsänderungen, eine eventuell notwendige Ausweitung der
empfohlenen Interventionsmaßnahmen und der daraus resul-
tierende Rückgang der Belastung durch Malaria besser ver-
folgt und gemeldet werden können;

37. fordert die Mitgliedstaaten, die internationale Ge-
meinschaft und alle maßgeblichen Akteure, einschließlich
des Privatsektors, nachdrücklich auf, sich für die koordinierte
Durchführung und eine höhere Qualität der malariabezoge-
nen Maßnahmen einzusetzen, so auch über die Partnerschaft
zur Zurückdrängung der Malaria, im Einklang mit nationalen
Politiken und operativen Plänen, die mit den technischen
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und den
jüngsten Bemühungen und Initiativen, gegebenenfalls ein-
schließlich der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der
Entwicklungshilfe und des auf dem dritten Hochrangigen Fo-
rum über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe vom 2. bis
4. September 2008 in Accra verabschiedeten Aktionspro-
gramms von Accra306, übereinstimmen;

38. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenar-
beit mit der Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisa-
tion und in Absprache mit den Mitgliedstaaten der General-
versammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen
Evaluierungsbericht über die Fortschritte im Hinblick auf die
international vereinbarten Zielvorgaben für 2010, einschließ-
lich der für ihre Erreichung erforderlichen Finanzierung und
der Durchführung der entsprechenden Maßnahmen, vorzule-
gen.

RESOLUTION 63/235

Verabschiedet auf der 73. Plenarsitzung am 22. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/63/L.64 und Add.1, eingebracht von: Ägypten, Algerien, Angola,
Äthiopien, Australien, Belarus, Chile, China, Demokratische
Volksrepublik Laos, ehemalige jugoslawische Republik Mazedo-
nien, Eritrea, Fidschi, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti,
Indonesien, Irak, Irland, Israel, Jemen, Kambodscha, Kanada,
Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Madagaskar, Malaysia,
Myanmar, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Pakistan,
Ruanda, Russische Föderation, Südafrika, Sudan, Thailand,
Ukraine, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam.

63/235. Landwirtschaftliche Entwicklung und
Ernährungssicherheit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die Rio-Erklärung über Umwelt und
Entwicklung307, die Agenda 21308, das Programm für die wei-
tere Umsetzung der Agenda 21309, die Erklärung von Johan-
nesburg über nachhaltige Entwicklung310 und den Durchfüh-
rungsplan des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung
(„Durchführungsplan von Johannesburg“)311, den Konsens
von Monterrey der Internationalen Konferenz über Entwick-
lungsfinanzierung312, das Ergebnis des Weltgipfels 2005313

und die Erklärung von Doha über Entwicklungsfinanzierung:
Ergebnisdokument der Internationalen Folgekonferenz über
Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung
des Konsenses von Monterrey314,

in Bekräftigung des in Ziffer 19 der Millenniums-Er-
klärung der Vereinten Nationen315 enthaltenen Ziels, bis zum
Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung, dessen Einkom-
men weniger als einen Dollar pro Tag beträgt, und den Anteil
der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren,

unter Hinweis auf die Erklärung von Rom zur Welternäh-
rungssicherheit und den Aktionsplan des Welternährungsgip-
fels316, die Erklärung des Welternährungsgipfels: fünf Jahre
danach317, namentlich das Ziel, Ernährungssicherheit für alle
durch fortlaufende Anstrengungen zur Beseitigung des Hun-

306 A/63/539, Anlage.

307 Report of the United Nations Conference on Environment and De-
velopment, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, Vol. I, Resolutions Adopted
by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/agenda21/rio.pdf.
308 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/agenda21/agenda_21.pdf.
309 Resolution S-19/2, Anlage.
310 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 1,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
311 Ebd., Resolution 2, Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://
www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
312 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
313 Siehe Resolution 60/1.
314 Resolution 63/239, Anlage.
315 Siehe Resolution 55/2.
316 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the World Food Summit, 13–17 November 1996 (WFS 96/REP), erster
Teil, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.bmelv.de/cln_044/
nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/RechtAufNahrung/
ErklaerungRom1996.html__nnn=true(Erklärung) und http://
www.bmelv.de/cln_044/nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/
RechtAufNarung/Welternaehrungsgipfel1996.html__nnn=true (Aktionsplan).
317 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of
the World Food Summit: five years later, 10–13 June 2002, erster Teil,
Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage.




